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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 123/2019 

Dezernat Landrätin 20.03.2019 

Fachbereich Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag 

Verfasser/-in Donath, Susanne 

Telefon 07621 410-8210  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 08.05.2019 

Kreistag öffentlich 15.05.2019 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Vorschlagsliste für die Berufung ehrenamtlicher Richter in der 
Sozialgerichtsbarkeit in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des 
Asylbewerberleistungsgesetzes 
 

Beschlussvorschlag  

 
  
Dem Präsidenten des Sozialgerichts Freiburg werden die nachstehend aufgeführten Personen 
für die Berufung als ehrenamtliche Richter in der Sozialgerichtsbarkeit in Angelegenheiten der 
Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgeschlagen: 
 

CDU /  
 
FDP 

Frau Cornelia Rösner, 79618 Rheinfelden 
 
Herr Franz Kiefer, 79588 Efringen-Kirchen 

SPD /  
 
Bündnis90/Die Grünen 

Herr Hanspeter Buck, 79588 Efringen-Kirchen 
 
Frau Annette Grether, 79639 Grenzach-Wyhlen 

Freie Wähler/Die Unabhängigen Herr Gunter Halter, 79689 Maulburg 
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Bezug zum Haushalt  

 

Teilhaushalt 1 Finanzen & Zentrales Management 

Produktgruppe 11.11 
Organisation und Dokumentation kommunaler Wil-
lensbildung 

Produkt(e) 11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag 

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

  

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 
 

  

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  
 

 

Personelle Auswirkungen:  nein  ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:  nein  ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €              

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2018 2019 2020 2021 ab 2022 

 

B
e
d

a
rf

  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 

P
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2017 2018 2019 2020 ab 2021 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

P
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 

       

 
 
 



 Seite 3 

 

 

Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Mit Ablauf des Monats Dezember 2019 endet die 5-jährige Amtszeit von drei ehrenamtlichen 
Richtern in der Sozialgerichtsbarkeit in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerber-
leistungsgesetzes, die auf Vorschlag des Landkreises durch den Präsidenten des Sozialge-
richts Freiburg berufen wurden.  
 
Der Präsident des Sozialgerichts Freiburg bittet aus diesem Grund um Vorschläge für neu zu 
berufene ehrenamtliche Richter und die Benennung von fünf Personen durch den Kreistag 
Lörrach. 
 
Gemäß § 12 Absatz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) wird jede Kammer des Sozialgerichts in der 
Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Richtern als Beisitzern tätig. Bei 
Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden wirken die 
ehrenamtlichen Richter nicht mit. 
 
In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes 
wirken ehrenamtliche Richter aus den Vorschlagslisten der Kreise und der kreisfreien Städte 
mit (§ 12 Absatz 5 in Verbindung mit § 14 Absatz 4 SGG). 
 
Das Amt des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht kann nur ausüben, wer Deutscher ist 
und das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Weiter sollen die ehrenamtlichen Richter 
im Bezirk des Sozialgerichts wohnen oder ihren Betriebssitz haben oder beschäftigt sein  
(§ 16 Absätze 1 und 6 SGG). 
Die Gründe für einen Ausschluss vom Amt des ehrenamtlichen Richters am Sozialgericht sind 
in § 17 SGG festgesetzt. 
 
Von den Fraktionen des Kreistags wurden die nachstehenden Personen für die Berufung als 
ehrenamtliche Richter in der Sozialgerichtsbarkeit in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des 
Asylbewerberleistungsgesetzes benannt. Entsprechend dem im Kreistag bestehenden Partei-
enproporz erfolgen durch die Zählgemeinschaft von SPD und Bündnis90/Die Grünen und durch 
die Zählgemeinschaft von CDU und FDP jeweils zwei Vorschläge und durch die Fraktion Freie 
Wähler/Die Unabhängigen ein Vorschlag:  
 

CDU / 
FDP 

Frau Cornelia Rösner, 79618 Rheinfelden 
Herr Franz Kiefer, 79588 Efringen-Kirchen 

SPD /  
Bündnis90/Die Grünen 

Herr Hanspeter Buck, 79588 Efringen-Kirchen 
Frau Annette Grether, 79639 Grenzach-Wyhlen 

Freie Wähler/Die Unabhängigen Herr Gunter Halter, 79689 Maulburg 

  
 

 

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

 Susanne Donath 
SST Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag    
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